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Tätigkeitsschwerpunkte

Ehescheidung, Kündigungsschutzrecht, Ordnungswidrigkeiten, Strafverteidigung, Vertragsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Norbert Kierstein wurde 1953 in Berlin geboren. Er absolvierte sein Jurastudium an der dortigen
Freien Universität. Das Rechtsreferendariat leistete Herr Kierstein ebenfalls in Berlin. Der Jurist,
1980 zur Anwaltschaft zugelassen, ist an allen Amts- und Landgerichten auftretungsberechtigt.
Norbert Kierstein verfügt über Grundkenntnisse in Englisch.

Rechtsanwalt Norbert Kierstein übernimmt Ihre Mandate aus den Bereichen Strafverteidigung,
Ordnungswidrigkeitenrecht, Ehescheidung, Kündigungsschutz und Vertragsrecht.

Beim Strafrecht handelt es sich um das Rechtsgebiet, das den Staat berechtigt, Vergehen und
Verbrechen zu ahnden, also die Täter zu bestrafen. Bei den leichteren Straftaten handelt es sich um
Vergehen, zum Beispiel Diebstahl, Körperverletzung. Die schweren Straftaten sind Verbrechen,
etwa Raub, Totschlag, Mord. Strafrecht bedeutet aber nicht nur Diebstahl und Körperverletzung
oder gar Mord und Totschlag. Auch als “Normalbürger” können Sie schnell ins Fadenkreuz der
Strafverfolgungsbehörden geraten. Oft kann eine unvollständige Steuererklärung oder ein Gläschen
Wein zu viel vor dem Nachhauseweg mit dem Auto zu unerwartetem Kontakt mit Polizei oder
Staatsanwaltschaft führen. In diesem Moment gilt es, Ruhe zu bewahren und sich zügig
fachkundigen Rat und Beistand zu holen. Die Folgen können dann häufig auf ein erträgliches Maß
reduziert werden. Als zugelassener Rechtsanwalt hat Norbert Kierstein die Möglichkeit,
Akteneinsicht zu nehmen, um daraufhin eine sachgerechte Verteidigung vorzubereiten.
Selbstverständlich werden auch strafrechtliche Pflichtverteidigungen und Bußgeldverfahren
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übernommen.

Die Verteidigung in Ordnungswidrigkeitenverfahren umfasst hauptsächlich die anwaltliche
Vertretung gegenüber Vorwürfen von Geschwindigkeitsüberschreitung, Rotlichtverstoß und
weiteren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Dem betroffenen Mandanten wird die
Möglichkeit gegeben, den Bußgeldbescheid überprüfen zu lassen und Einspruch dagegen
einzulegen.

Norbert Kierstein berät und vertritt Sie gerichtlich und außergerichtlich in allen Fragen rund um die
Ehescheidung, wie sie sich in der Ehe, anlässlich der Trennung der Ehepartner im
Scheidungsverfahren, aber auch im Zusammenhang mit den Problemen einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft ergeben können. Hierzu gehören neben der Ehescheidung die Klärung von
Unterhaltsanspruch, Vermögensanspruch oder Vaterschaft, die Regelung von Sorgerecht und
Umgangsrecht mit den gemeinsamen Kindern, der Versorgungsausgleich sowie der Ehevertrag, der
vor, zu Beginn und während der Ehe gestaltet werden kann. Wegen der Vielzahl der offenen Fragen
steht in diesen Auseinandersetzungen häufig nicht so sehr der einzelne Aspekt, sondern die
Durchsetzung eines positiven Gesamtergebnisses im Mittelpunkt der Bemühungen. Herr Kierstein
klärt die Aussichten und Risiken des Verfahrens und sucht mit Ihnen gemeinsam einen Weg, mit
dem Ihre Interessen optimal vertreten werden.

Rechtsanwalt Norbert Kierstein betreut sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer im Arbeitsrecht.
Er berät und vertritt in allen Streitigkeiten wie beispielsweise bei der Auslegung Ihres
Arbeitsvertrages, bei Problemen mit der Vergütung, der Arbeitszeit, dem Urlaub aber auch mit der
Teilzeitregelung, der Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses oder bei einem Probearbeitsverhältnis.
Herr Kierstein steht Ihnen außerdem bei einer Änderungskündigung oder Abmahnung bei, die
oftmals Vorboten einer Kündigung sind. Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung,
übernimmt diese alle Kosten Ihrer anwaltlichen Vertretung.

Die Tätigkeit von Rechtsanwalt Norbert Kierstein im Vertragsrecht konzentriert sich in erster Linie
auf die Gestaltung und den Entwurf von Verträgen. Ein guter Vertrag ist systematisch aufgebaut,
logisch gegliedert und enthält klare und vollständige Vereinbarungen. Er ist sozusagen das
“Grundgesetz” Ihrer Zusammenarbeit mit Ihrem Kooperationspartner oder Ihren Kunden. Nicht
zuletzt aus Beweisgründen sollte jegliche Vereinbarung schriftlich festgehalten werden. Für
bestimme Verträge hat der Gesetzgeber besondere Formvorschriften vorgesehen, hier sei der
Gesellschaftsvertrag zur Gründung einer GmbH als Beispiel genannt. Um Probleme zu vermeiden
oder bereits vorhandene Probleme zu lösen, ist Rechtsanwalt Kierstein für Sie der geeignete
Ansprechpartner.
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